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ALGERBRUSH II 

 

 

Bedienungsanleitung für ALGERBRUSH II 

*** Vor Gebrauch des ALGERBRUSH II lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen *** 

•  Der ALGERBRUSH II Bohrer muss vor dem ersten Gebrauch und dann nach jeder Verwendung sterilisiert 

werden (Informationen zur Sterilisation finden Sie im Abschnitt „Sterilisation“) 

•  Spannfutter und Bohrer am ALGERBRUSH II werden durch Reibung zusammengehalten und können sich 

beim Transport lockern. Vor dem Gebrauch des ALGERBRUSH II überprüfen Sie stets folgende Punkte: 

1) Bohrer sitzt fest im Spannfutter 

2) Spannfutter sitzt fest auf der Motorwelle 

*** Wenn eine der obigen Komponenten locker sitzt, kann sie während der Verwendung abfallen und 

dabei  

eine Verletzung des Patienten verursache 

Beachten Sie bitte den Abschnitt „Wartung von Spannfutter und Bohrer“. 

 

Abbildung 

  FUTTER  MOTOR BATTERIE ENDKAPPE 

KAPPE BOHRER  GEHÄUSE  BATTERIECLIP  
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Bedienung des ALGERBRUSH II: 

• Um den ALGERBRUSH II einzuschalten, drehen Sie die Bodenkappe in Richtung „ON“ (siehe Beschriftung 

auf ALGERBRUSH II), d. h. nach rechts 

• Um den ALGERBRUSH II auszuschalten, drehen Sie die Bodenkappe in Richtung „OFF“ (siehe 

Beschriftung auf ALGERBRUSH II), d. h. nach links 

*** Hinweis: Um sicherzustellen, dass der ALGERBRUSH II „AUS“ ist, prüfen Sie, ob Bohrer und 

Spannfutter sich nicht mehr drehen. 

Einsetzen / Wechseln der Batterie: 

*** Hinweis: Beim Batteriewechsel ist darauf zu achten, keinen Druck auf den Batterieclip auszuüben, da er an 

der Stelle, wo er mit dem Motor verbunden ist, brechen kann 

• Entfernen Sie die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe (siehe Abschnitt „Anbringen der Spannfutter/Bohrer-

Baugruppe“) 

• Entfernen Sie die Bodenkappe 

• Ziehen Sie Motor und Batterie aus dem Gehäuse 

• Die Batterie muss mit dem Minuspol (-) voran (am Motor, siehe obige Zeichnung des ALGERBRUSH II) 

eingesetzt werden 

(Wird die Batterie mit dem Pluspol [+] voran eingesetzt, funktioniert der ALGERBRUSH II nicht korrekt) 

• Setzen Sie die neue Batterie zwischen Motor und Batterieclip (Minuspol [-] am Motor) 

• Schieben Sie Motor und Batterie wieder in das Gehäuse 

• Stellen Sie sicher, dass der Motor richtig im Gehäuse sitzt, indem Sie Folgendes prüfen: 

1) Motorwelle ist im Loch an der Spitze des Gehäuses zentriert 

2) Spitze der Motorwelle ist gerade bündig mit Oberseite des Gehäuses 

• Ziehen Sie die Bodenkappe teilweise fest 

• Hinweis: Wenn der Motor zu laufen beginnt, siehe Abschnitt „Bedienung des ALGERBRUSH II“ mit 

Anweisungen zum Ausschalten des Motors 
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Anbringen der Spannfutter/Bohrer-Baugruppe: 

*** Hinweis: Beim Anbringen der Spannfutter/Bohrer-Baugruppe muss der Motor laufen, um sicherzustellen, 

dass dieser korrekt sitzt 

• Beim Anbringen muss der Motor laufen, d. h., ALGERBRUSH II ist auf „ON“ geschaltet 

1) Drücken Sie vorsichtig die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe auf die Motorwelle 

2) Die Basis des Spannfutters sollte sich nahe der Oberseite des Gehäuses befinden, dieses aber nicht 

berühren 

3) Schalten Sie ALGERBRUSH II bis zum Gebrauch auf „OFF“ 

• Zum Entfernen: 

1) Greifen Sie die Basis des Futters mit den Fingern und ziehen Sie es von der Motorwelle ab - oder - 

2) Hebeln Sie das Futter vorsichtig mit einem geeigneten Instrument von der Motorwelle ab 

3) Schalten Sie ALGERBRUSH II bis zum Gebrauch auf „OFF“ 

• Zum Austausch des Bohrers: 

1) Entfernen Sie die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe von der Motorwelle (gemäß den obigen 

Anweisungen) 

2) Halten Sie die Basis des Futters mit den Fingern fest, greifen Sie den Schaft des Bohrers mit einer 

Foley-Gefäßklemme und ziehen Sie beides auseinander 

3) Um einen neuen (sterilisierten) Bohrer einzusetzen, greifen Sie den Bohrer (in der Mitte des Schafts) 

mit einer Foley-Gefäßklemme; dann schieben Sie das Futter auf das hintere Ende des Bohrers, bis es 

fest sitzt 

Hinweis: Bohrer passt in das „längere“ Ende des Spannfutters; siehe Zeichnung von Futter und Bohrer 

auf der Titelseite der Anleitung. 

Wartung von Spannfutter und Bohrer: 

*** Die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe wird durch Reibung zusammengehalten; sollte sie sich lockern oder nicht 

mehr korrekt sitzen, ziehen Sie sie nach dem folgenden Verfahren fest. 

• Wenn sich die Basis des Futters von der Motorwelle löst, greifen Sie die Basis vorsichtig mit einer 

kleinen Zange, wie weiter unten in Abbildung I gezeigt (Hinweis: Schlitz in der Basis sollte von Ihnen weg 

zeigen) 

• Wenn sich der Bohrer im Futter lockert, greifen Sie den längeren Teil des Futters vorsichtig mit einer 

kleinen Zange, wie weiter unten in Abbildung II gezeigt (Hinweis: Schlitz im längeren Teil des Futters 

sollte von Ihnen weg zeigen) 
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Sterilisation des ALGERBRUSH II: 

********* AUTOKLAVIEREN SIE NICHT DAS GESAMTE INSTRUMENT! ES WIRD DADURCH ZERSTÖRT! ********* 

• Entfernen Sie die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe vom ALGERBRUSH II (gemäß den obigen 

Anweisungen). Es ist zulässig, den Bohrer vom Futter zu trennen. Bohrer sind jedoch klein und schwierig 

zu handhaben. Daher ist es einfacher, die Spannfutter/Bohrer-Baugruppe zusammen zu lassen 

• Das Gehäuse kann durch Abwischen mit Alkohol gereinigt werden 

• Siehe Anhang 1 mit den validierten Sterilisations- und Reinigungsverfahren 

Abb. I           Abb. II 

 

Anhang 1: 

Reinigungs- und Sterilisationsanleitung 

Anwendungsbereich: Das folgende Verfahren ist vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch 

anzuwenden. Hartmetallbohrer werden mechanisch gereinigt geliefert, sind jedoch nicht steril (es sei denn, sie 

sind mit „STERIL“ gekennzeichnet). Daher müssen Hartmetallbohrer vor dem ersten Gebrauch sterilisiert 

werden. 

Warnhinweise: 

• Verwenden Sie keine Chemikalien oder trockene Hitze, um Hartmetallbohrer zu sterilisieren, da diese 

Verfahren nicht für die Verwendung validiert sind 

• Reinigungsmittel mit Chlor oder Chlorid als Wirkstoff wirken korrosiv auf Edelstahl und dürfen nicht 

verwendet werden. Es werden Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert empfohlen. 

• Verwenden Sie keine Kaltsterilisationsverfahren für die Sterilisation der Bohrer. Diese Mittel enthalten 

oft stark oxidierende Chemikalien, die Bohrer stumpf machen oder schwächen können. 

• Verwenden Sie keine enzymatischen Lösungen zur Reinigung oder zum Entfernen von Geweberesten 

von den Bohrern. 
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Grenzen der Wiederaufarbeitung: 

• Das Ende der Lebensdauer ergibt sich durch Abnutzung und Beschädigung beim Gebrauch. 

Hartmetallbohrer sollten im Rahmen des Reinigungsprozesses auf Defekte geprüft werden (d. h. auf 

abgebrochene Spitzen, gebrochene Abschnitte auf Nuten usw.). 

Anwendungsstelle: 

• Die Wiederaufarbeitung hat möglichst unverzüglich zu erfolgen, um zu vermeiden, dass 

Verunreinigungen eintrocknen und dadurch die Reinigung erschwert wird. 

Aufbewahrung/Transport: 

• Hartmetallbohrer können nass oder trocken transportiert werden und sind vor Beschädigung zu 

schützen. Werden sie nass transportiert, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Verschmutzung 

oder Korrosion. Längere Lagerung in Desinfektionslösungen kann zu einer Verschlechterung des 

Produktes führen und ist zu vermeiden. 

Ultraschall-Reinigungsverfahren: 

• Stellen Sie eine frische pH-neutrale Reinigungslösung her. Stellen Sie den Hartmetallbohrer in den dafür 

vorgesehenen Instrumentenblock (falls vorhanden) und stellen Sie diesen dann in ein Ultraschallgerät. 

Beachten Sie die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers in Bezug auf richtige Konzentration,  

• Einwirkzeit, Temperatur und Wasserqualität. Das Produkt muss vollständig in die Reinigungslösung 

eintauchen und mindestens fünfzehn (15) Minuten lang mit Ultraschall behandelt werden. 

• Abschließend spülen Sie das Produkt und den Instrumentenblock (falls vorhanden) mindestens (1) 

Minute lang gründlich unter laufendem warmem Leitungswasser ab. 

• Prüfen Sie visuell, ob alle Verschmutzungen entfernt worden sind. Ggf. wiederholen Sie den Zyklus. 

• Trocknen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch oder mit sauberer Druckluft. 

Inspektion und Prüfung: 

• Überprüfen Sie sorgfältig jedes Gerät, um sicherzustellen, dass alle Verschmutzungen entfernt wurden. 

• Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen/Verschleiß, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb 

verhindern können: 

o Nicht verwenden, wenn die Spitze abgebrochen ist. 

o Nicht verwenden, wenn ein Abschnitt einer Nut gebrochen ist. 

o Nicht verwenden bei Anzeichen von Korrosion. 
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Verpackung: 

• Einzeln: Verpacken Sie den Hartmetallbohrer in einem für die Sterilisation validierten Beutel 

• In Sätzen: Stellen Sie den Hartmetallbohrer in den dafür vorgesehenen Instrumentenblock. 

Sterilisation: Verwenden Sie den folgenden Zyklus für die Dampfsterilisation 

Zyklusart Mindest-Einwirkzeit 

(Minuten) bei der 

Sterilisation 

Mindest-Einwirktemperatur bei 

der Sterilisation 

Mindest-Trocknungszeit 

(Minuten) 

Schwerkraft  10 135 °C (275°F) 30 

Vorvakuum (4 

Impulse) 

3 134 °C (273°F) 30 

 

Achten Sie darauf, dass die vom Sterilisatorhersteller angegebene maximale Beladung nicht überschritten wird. 

Lagerung: 

• Der Hartmetallbohrer sollte im Sterilisationsbeutel (oder Instrumentenblock) gelagert werden, bis er 

benötigt wird. 

Weitere Informationen: 

• Diese Verfahren wurden validiert und sind geeignet zur Vorbereitung von Hartmetallbohrern für die 

Wiederverwendung. Abweichungen von diesen Anweisungen müssen sorgfältig in Bezug auf 

Wirksamkeit und mögliche nachteilige Resultate validiert werden. 



 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Trus etal Verbandstoffwerk GmbH (tshs) 

zur Verwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
 
I.  Allgemeines 
 
Diese Lieferbedingungen gelten für alle – als Rahmenvereinbarung auch für alle zukünftigen – Geschäftsbeziehungen zwischen tshs und ihren Kunden sowie für alle Angebote, 
Lieferungen und Leistungen von tshs. Diese Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende oder sie ergänzende Ge-
schäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung und werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als tshs deren Geltung in Textform zugestimmt hat. 
Dies gilt auch, wenn tshs Lieferungen und Leistungen in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden vorbehaltlos ausführt oder tshs auf 
Schreiben des Kunden Bezug nimmt, welche Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter enthalten oder auf diese verweisen. 
 
Ergänzungen und/oder Änderungen der zwischen tshs und dem Kunden auf Basis dieser Lieferbedingungen geschlossenen Verträge sowie dieser Lieferbedingungen selbst be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten sind Mitarbeiter von tshs nicht berechtigt, hiervon 
abweichende mündliche Vereinbarungen zu treffen. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die vom Kunden nach Vertragsschluss gegenüber tshs abgegeben werden bzw. 
abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
II.  Vertragsabschluss 
 
Angebote von tshs sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen des Kunden sind verbindlich und der Kunde ist an seine Bestellung für einen Zeitraum von 14 Kalendertagen 
ab Zugang der Bestellung bei tshs gebunden. Während dieser Zeit kann tshs die Bestellung des Kunden durch Auftragsbestätigung in Textform oder durch Auslieferung der Ware 
an den Kunden annehmen. 
 
Produktbeschreibungen, Zeichnungen und Darstellungen der Waren, technische Daten sowie sonstige Angaben von tshs zur Ware bzw. zur Leistung sind nur Richtwerte und 
annähernd maßgeblich, sofern die Verwendbarkeit der Ware bzw. der Leistung zum Vertragszweck nicht die genaue Übereinstimmung voraussetzt. Es handelt sich bei diesen 
Angaben und Darstellungen um Beschreibungen der Ware bzw. Leistung, nicht aber um garantierte Beschaffenheitsmerkmale. Sofern hierdurch nicht die vertraglich vorgesehene 
Verwendbarkeit der Ware bzw. der Leistung beeinträchtigt wird, sind handelsübliche Abweichungen zulässig. 
  
III.  Preise und Zahlung 

 
Die Preise von tshs gelten ab Werk zzgl. Umsatzsteuer, bei Lieferungen ausschließlich Verpackung, Transport und Fracht. Eventuell anfallende Zölle trägt der Kunde. Innerhalb 
Deutschlands liefert tshs ab einem Bestellwert von € 150,- netto frei Haus, unterhalb dieses Bestellwertes betragen die Verpackungs- und Versandkosten pauschal € 5,80. Wenn 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, dann ist der Kaufpreis fällig und zahlbar innerhalb von 14 Kalendertagen ab Zugang einer Rechnung von tshs beim Kunden und 
Lieferung der Ware. Der Kunde kommt mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist in Verzug. Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
IV.  Lieferung 

 
Gibt tshs für die Lieferung Fristen bzw. Termine an, so handelt es sich hierbei um unverbindliche Richtwerte, wenn diese Termine bzw. Fristen nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet werden oder zwischen den Parteien als verbindlich vereinbart werden. Haben die Parteien die Versendung der Ware an den Kunden vereinbart, ist für die Einhaltung 
von Lieferfristen bzw. Lieferterminen der Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten maßgeblich. Im Übrigen 
ist für die Einhaltung von Lieferfristen bzw. Lieferterminen der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem tshs dem Kunden die Versandbereitschaft der Ware angezeigt hat. Alle Liefertermine 
und Lieferfristen gelten vorbehaltlich ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern tshs die Verzögerung bzw. Unrichtigkeit der Selbstbelieferung nicht zu vertreten 
hat. tshs wird den Kunden unverzüglich darüber informieren, wenn Verzögerungen der Liefertermine bzw. Lieferfristen aufgrund nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger 
Selbstbelieferung drohen.  
 
Für Lieferverzögerungen oder die Unmöglichkeit der Lieferung, die durch höhere Gewalt oder sonstige, für tshs zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und nicht 
zu vertretende Ereignisse verursacht werden, haftet tshs nicht. Wird die Lieferung für tshs aufgrund solcher Ereignisse oder aufgrund höherer Gewalt unmöglich oder unter Berück-
sichtigung des Warenwertes unzumutbar erschwert, ist tshs zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Wird tshs durch derartige Ereignisse oder höhere Gewalt nur vorübergehend an 
der Lieferung gehindert, so verschieben sich die Liefertermine bzw. Lieferfristen um den Zeitraum, während dessen das Leistungshindernis vorliegt zzgl. einer Anlauffrist von einer 
Woche. Der Kunde ist in diesem Fall zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ihm die verspätete Lieferung nicht zuzumuten ist und er dies gegenüber tshs unverzüglich in 
Textform mitteilt, nachdem tshs den Kunden vom Leistungshindernis unterrichtet hat. Das Recht des Kunden, im Falle der Unmöglichkeit der Leistung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten, bleibt unberührt. 
 
tshs ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dem Kunden durch eine Teillieferung kein Mehraufwand bzw. Mehrkosten entstehen, die Lieferung des restlichen Teils der Ware 
sichergestellt ist und eine Teillieferung für den Kunden unter Berücksichtigung des Vertragszwecks verwendbar ist. 
 
V.  Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Erfüllung aller tshs gegenüber dem Kunden aus dem der Lieferung zugrundeliegenden Vertrag zustehenden Forderungen bleibt die Ware Eigentum von tshs. 
So lange die durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Forderungen von tshs gegen den Kunden nicht beglichen sind, darf dieser die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware 
nicht an Dritte verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Wird die an den Kunden unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware durch Dritte gepfändet oder erfolgen sonstige Zugriffe 
Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, so ist der Kunde verpflichtet, den Dritten auf das Eigentum von tshs hinzuweisen und tshs unverzüglich in Textform hierüber 
zu informieren. Leistet der Kunde auf fällige Forderungen  nicht oder nicht rechtzeitig, ist tshs berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen, nachdem 
tshs dem Kunden eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. In diesem Falle trägt der Kunde die für die Rücknahme anfallenden Trans-
portkosten. Nimmt tshs die unter Eigentumsvorbehalt an den Kunden gelieferte Ware zurück, so stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar; dies gilt auch, wenn tshs die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware pfändet. 
 
Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang verwenden, weiterveräußern und/oder verarbeiten. Hierzu gilt ergänzend das 
Folgende: Forderungen des Kunden, die aus dem Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware resultieren, tritt der Kunde bereits jetzt an tshs ab. Dies gilt auch 
für Forderungen des Kunden in Bezug auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, die ihm aus sonstigen Gründen gegen Dritte zustehen oder in Zukunft zustehen werden 
(beispielsweise Ansprüche auf Versicherungsleistungen und/oder aus unerlaubter Handlung).  tshs nimmt diese Abtretung an. Der Kunde bleibt zur Einziehung der vorstehend 
genannten Forderungen ermächtigt und tshs verpflichtet sich, diese Forderungen so lange nicht einzuziehen, wie der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber tshs 
nachkommt, insbesondere nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird und auch keine 
sonstigen Mängel seiner Leistungsfähigkeit vorliegen, die den Kaufpreisanspruch von tshs gefährden. Tritt jedoch ein solcher Fall ein, ist der Kunde verpflichtet, seinen Schuldnern 
die Abtretung bekannt zu geben und tshs seine Schuldner zu benennen sowie alle zum Einzug dieser abgetretenen Forderungen erforderlichen Angaben zu machen und dazuge-
hörige Unterlagen an tshs auszuhändigen. 
 
VI. Gewährleistung, Mängelansprüche 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Auslieferung sorgfältig zu untersuchen und Mängel unverzüglich nach Entde-
ckung gegenüber tshs in Textform anzuzeigen. Die Ware gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder solcher Mängel, die bei unverzüglicher, sorgfältiger Untersuchung erkennbar 
gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde derartige Mängel gegenüber tshs nicht innerhalb von sieben Werktagen nach Gefahrübergang in Textform rügt. 
Hinsichtlich anderer Mängel gilt die Ware als vom Kunden genehmigt, wenn dieser den Mangel nicht innerhalb von sieben Werktagen nach Entdeckung des Mangels gegenüber 
tshs in Textform rügt. War der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung der Ware jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, so ist dieser frühere Zeitpunkt für 
den Beginn der Rügefrist maßgeblich.  
 
Ist die Ware mangelhaft, kann tshs die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) wählen. Das Recht, die Nacherfüllung gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt. tshs ist berechtigt, die Nacherfüllung von der Zahlung des Kaufpreises abhängig zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Preises zurückzubehalten.  
 
VII. Haftung 
 
tshs haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet tshs nur für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf), wobei die Haftung von tshs in 
diesem Fall begrenzt ist auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften (z. B. Produkthaftungsgesetz) und soweit tshs einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware über-
nommen hat. 
 
VIII. Erfüllungsort,  Rechtswahl und Gerichtsstand  

 
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Schloss Holte-Stukenbrock. Die Rechtsbeziehungen zwischen tshs und dem Kunden unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, das für Rechtsbeziehungen inländischer Vertragspartner untereinander gilt. Das Übereinkommen über den internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) ist ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen tshs und dem Kunden resultierenden Streitig-
keiten ist Schloss Holte-Stukenbrock. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben unberührt.  


